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1. PRÜFUNGSAUFTRAG

Der Vorstand des

Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e. V.
Berlin

-  nachfolgend  auch  Verein  oder  DeZIM  genannt  -  beauftragte  uns  zur  Prüfung  der
Jahresrechnung  -  bestehend  aus  Einnahmen-  und  Ausgabenrechnung  und
Vermögensrechnung - zum 31. Dezember 2023 (Anlagen 6.1.2 bis 6.1.3) unter Einbeziehung
der Buchführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023.

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage von § 12 Abs. 2 der
Satzung und des vom Vorstand erteilten Auftrags.

Wir  bestätigen  gemäß  §  321  Abs.  4a  HGB,  dass  wir  bei  unserer  Abschlussprüfung  die
anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über  das  Ergebnis  der  Prüfung  berichtet  dieser  Prüfungsbericht,  der  gemäß  den  IDW
Prüfungsstandards: Grundsätze ordnungsmäßiger  Erstellung  von Prüfungsberichten  (IDW PS
450  n.  F.  (10.2021))  sowie  die  Prüfung  von  Vereinen  (IDW  PS  750)  erstellt  wurde.  Die
geprüfte  Jahresrechnung  besteht  aus  Einnahmen-  und  Ausgabenrechnung,  der
Vermögensübersicht sowie Anhang zur Jahresrechnung.

Dem  Auftrag  liegen  die  als  Anlage  6.2  beigefügten  Allgemeinen  Auftragsbedingungen  für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften  in der Fassung vom 1. Januar 2024
zugrunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu
Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Prüfungsbericht ist an den Verein gerichtet.
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2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

2.1 Sonstige für die Überwachung des Vereins wesentliche Informationen

Der Verein erstellte die Einnahmen- und Ausgabenrechnung für die Geschäftsjahre vor 2022
auf  Basis  von  in  einem  Tabellenkalkulationsprogramm  zusammengefassten  Daten  zu  den
einzelnen Geschäftsvorfällen.

Wir  haben  darauf  hingewiesen,  dass  dieses  Vorgehen  in  der  Vergangenheit  erhebliche
zusätzliche  Dokumentationsanforderungen  nach  sich  zieht,  um  insgesamt  noch  den
Grundsätzen  ordnungsmäßiger  Buchführung  genügen  zu  können  (Journalfunktion,  keine
Sicherstellung des Radierverbotes). Wir haben ferner darauf hingewiesen, dass bei Prüfungen
Dritter diese Form der Buchführung beanstandet werden kann.

Seit dem Geschäftsjahr 2022 wird eine den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchführung
entsprechende Software eingesetzt.

2.2 Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung des Vereins

Die Einnahmen- und Ausgabenrechnung für den Zeitraum vom 1.  Januar bis 31. Dezember
2023 schließt mit einem Einnahmenüberschuss von TEUR 131 ab.

Der  Verein  weist  zum  31.  Dezember  2023  Vermögensgegenstände  von  TEUR  2.005  und
Schulden  von  TEUR  828  aus.  Das  sich  ergebende  Reinvermögen/Eigenkapital  beträgt
TEUR 1.177.
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3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung,  Inhalt  und Ausgestaltung der Buchführung und der  Jahresrechnung
vom  1.  Januar  2023  bis  zum  31.  Dezember  2023  sowie  der  dazu  eingerichteten  internen
Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins.

Unsere  Aufgabe  ist  es,  auf  der  Grundlage  der  von  uns  durchgeführten  pflichtgemäßen
Prüfung  und  der  uns  erteilten  Aufklärungen  und  Nachweise  ein  Urteil  über  die
Jahresrechnung abzugeben. 

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes des Vereins, insbesondere ob
alle  Wagnisse  bedacht  und  ausreichend  versichert  sind,  war  nicht  Gegenstand  des  uns
erteilten Auftrags zur Prüfung der Jahresrechnung.

Bei  Durchführung  der  Prüfung  haben  wir  die  in  den  Prüfungsstandards  des  IDW
niedergelegten Grundsätze der Prüfung von Vereinen (IDW PS 750) beachtet. Danach haben
wir  unsere  Prüfung  so  angelegt,  dass  wir  Unrichtigkeiten  und  Verstöße  gegen  die
gesetzlichen  Vorschriften,  die  sich  auf  die  Darstellung  des  den  tatsächlichen  Verhältnissen
entsprechenden  Bildes  der  Jahresrechnung  und  Finanzlage  wesentlich  auswirken,  erkennen
konnten.  Gegenstand  unseres  Auftrags  waren  weder  die  Aufdeckung  und  Aufklärung
strafrechtlicher  Tatbestände,  wie  z.B.  Unterschlagungen  oder  sonstige  Untreuehandlungen,
und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten noch die Beurteilung
der  Effektivität  und  Wirtschaftlichkeit  der  Geschäftsführung.  Prüfungsplanung  und
Prüfungsdurchführung  haben  wir  jedoch  so  angelegt,  dass  diejenigen  Unregelmäßigkeiten,
die  für  die  Rechnungslegung  wesentlich  sind,  mit  hinreichender  Sicherheit  aufgedeckt
werden.  Die  gesetzlichen  Vertreter  des  Vereins  sind  für  die  Einrichtung  und  Durchsetzung
geeigneter  Maßnahmen  zur  Verhinderung  bzw.  Aufdeckung  von  Unregelmäßigkeiten
verantwortlich.

Dazu  haben  wir  die  Buchführung  und  die  Jahresrechnung  zum  31.  Dezember  2023,
bestehend aus Einnahmen- und Ausgabenrechnung und Vermögensrechnung, des Deutsches
Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e. V., Berlin, geprüft.

Im  Rahmen  des  uns  erteilten  Auftrages  haben  wir  die  Einhaltung  der  gesetzlichen
Vorschriften über die Jahresrechnung sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung  geprüft.  Dagegen  war  die  Einhaltung  anderer  gesetzlicher  Vorschriften  sowie
die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände,
soweit  sie  nicht  die  Ordnungsmäßigkeit  der  Jahresrechnung  betreffen,  nicht  Gegenstand
unserer Prüfung der Jahresrechnung zum 31. Dezember 2023

Unserem  geschäftsrisikoorientierten  Prüfungsansatz  gemäß  haben  wir  eine  am
Geschäftsrisiko  des  Vereins  ausgerichtete  Prüfungsplanung  durchgeführt.  Diese
Prüfungsplanung  erfordert  unser  Verständnis  der  Geschäftstätigkeit  des  Vereins  auf  der
Grundlage von Auskünften der gesetzlichen Vertreter sowie anderer Auskunftspersonen und
einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
des Vereins.

Mit  diesem  Verständnis  haben  wir  ein  prüffeldbezogenes  risikoorientiertes
Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten unternehmens- und
prüffeldbezogenen  Risikofaktoren  unter  Einbeziehung  der  Beurteilung  der  Wirksamkeit  des
rechnungslegungsbezogenen  internen  Kontrollsystems  des  Vereins  Schwerpunkte,  Art  und
Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.
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Unsere  Prüfung der  Jahresrechnung  schließt die  Prüfung der Nachweise  für die Aufstellung
und die Angaben im Jahresabschluss unter Verwendung von Auswahlverfahren ein. 

Unsere  Tätigkeiten  umfassen  einzelfallorientierte  Prüfungshandlungen  sowie  Aufbau-  und
Funktionsprüfungen.  Bei  der  Festlegung  unseres  Prüfungsprogramms  haben  wir  die
Grundsätze  der  Wesentlichkeit  und  der  Risikoorientierung  beachtet  und  daher  unser
Prüfungsurteil  auf  Basis  einer  bewussten  risikoorientierten  Auswahl  bzw.  von  Stichproben
getroffen.

In  Anbetracht  der  überschaubaren  Größe  des  Vereins  und  der  Übersichtlichkeit  der
vorzufindenden  Verfahrensabläufe  haben  wir  im  Wesentlichen  aussagebezogene
einzelfallorientierte Prüfungshandlungen durchgeführt.

Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt:

Im Rahmen der Einzelfallprüfung von Posten der Jahresrechnung des Vereins haben wir den
Vereinsregisterauszug  sowie  sonstige  Geschäftsunterlagen  eingesehen.  Zur  Prüfung  der
geschäftlichen  Beziehungen  mit  Kredit-  und  Finanzdienstleistungsinstituten  haben  wir  uns
zum 31. Dezember 2023 eine Bankbestätigung zukommen lassen.

Die von uns bei der Abschlussprüfung gesetzten Prüfungsschwerpunkte waren die Erfassung
der  Einnahmen  aus  von  der  öffentlichen  Hand  gewährten  und  zweckgebundenen
Fördermitteln sowie die Erfassung der Einnahmen aus durchgeführten Drittmittelprojekten in
der  Jahresrechnung.  Zudem war die  zutreffende Erfassung von Ausgaben,  insbesondere  im
Bereich der Personalausgaben und sonstigen Sachausgaben, ein Schwerpunkt in der Prüfung.

Wir  sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser
Prüfungsurteil bildet.

Ausgangspunkt  unserer  Prüfung  war  die  von  uns  geprüfte  und  unter  dem  Datum  vom
7.  November  2023  versehene  Bescheinigung  der  Jahresrechnung  zum  31.  Dezember  2022
des DeZIM e.V.

Alle  von  uns  erbetenen  Aufklärungen  und  Nachweise  wurden  uns  durch  die  gesetzlichen
Vertreter  erteilt.  Die  gesetzlichen  Vertreter  bestätigten  uns  die  Vollständigkeit  des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 am 14. Juni 2024 schriftlich.

Die Prüfung führten wir in der Hauptprüfung in den Monaten Mai und Juni 2024 durch.

Die Prüfung wurde am 14. Juni 2024 abgeschlossen.
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4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen gewährleistet der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine
klare  und  übersichtliche  Ordnung  des  Buchungsstoffes.  Die  Geschäftsvorfälle  wurden
vollständig,  fortlaufend  und  zeitgerecht  erfasst.  Die  Belege  wurden  ordnungsgemäß
angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Jahresrechnung wurde aus
der Buchführung zutreffend entwickelt und des Vereins erstellt.

Das  rechnungslegungsbezogene  interne  Kontrollsystem  gewährleistet  eine  vollständige,
richtige  und  zeitnahe  Erfassung,  Verarbeitung  und  Aufzeichnung  der  Daten  der
Rechnungslegung.

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die
des  Vereins  getroffenen  organisatorischen  und  technischen  Maßnahmen  geeignet  sind, die
Sicherheit  der  rechnungslegungsrelevanten  Daten  und  hierfür  eingesetzten  IT-Systeme  zu
gewährleisten.

Die  Buchführung  und  die  weiteren  geprüften  Unterlagen  entsprechen  nach  unseren
Feststellungen  in  allen  wesentlichen  Belangen  den  gesetzlichen  Vorschriften.  Die  aus  den
weiteren  geprüften  Unterlagen  entnommenen  Informationen  wurden  in  allen  wesentlichen
Belangen ordnungsgemäß in Buchführung und Jahresrechnung abgebildet.

4.1.2 Jahresrechnung (Einnahmen- und Ausgabenrechnung und
Vermögensrechnung)

In der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 des DeZIM
wurden  die  gesetzlichen  Rechenschaftspflichten  für  Vereine  einschließlich  der  Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Aufgrund  unserer  Prüfung  kommen  wir  zu  dem  Ergebnis,  dass  die  Jahresrechnung  zum
31.  Dezember  2023  ordnungsgemäß  aus  der  Buchführung  und  den  weiteren  geprüften
Unterlagen  abgeleitet  worden  ist  und  in  allen  wesentlichen  Belangen  den  gesetzlichen
Vorschriften entspricht.
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5. BESCHEINIGUNG

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 14. Juni 2024
die folgende Bescheinigung nach IDW PS 750 erteilt:

„Bescheinigung des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e. V., Berlin:

Wir  haben  die  Jahresrechnung  -  bestehend  aus  Einnahmen-/Ausgabenrechnung  und
Vermögensrechnung sowie Anhang - unter Zugrundelegung der Buchführung des Deutschen
Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e.V., Berlin für das Geschäftsjahr
vom  1.  Januar  bis  31.  Dezember  2023  geprüft.  Die  Buchführung  und  die  Aufstellung  der
Jahresrechnung  nach  den  gesetzlichen  Vorschriften  und  ihre  Auslegung  durch  die  IDW
Stellungnahme  zur  Rechnungslegung:  Rechnungslegung  von  Vereinen  (IDW  RS  HFA  14)
liegen  in  der  Verantwortung  des  Vorstands  des  Vereins.  Unsere  Aufgabe  ist  es,  auf  der
Grundlage  der  von  uns  durchgeführten  Prüfung  eine  Beurteilung  über  die  Jahresrechnung
unter Zugrundelegung der Buchführung abzugeben.

Wir  haben  unsere  Prüfung  unter  Beachtung  des  IDW  Prüfungsstandards:  Prüfung  von
Vereinen  (IDW  PS  750)  vorgenommen.  Danach  ist  die  Prüfung  so  zu  planen  und
durchzuführen,  dass  Unrichtigkeiten  und  Verstöße,  die  sich  auf  die  Darstellung  der
Jahresrechnung wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das
wirtschaftliche  und  rechtliche  Umfeld  des  Vereins  sowie  die  Erwartungen  über  mögliche
Fehler  berücksichtigt.  Im  Rahmen  der  Prüfung  werden  Nachweise  für  die  Angaben  in
Buchführung und  Jahresrechnung überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Grundsätze zur Rechnungslegung und der
wesentlichen  Einschätzungen  des  Vorstands.  Wir  sind der Auffassung, dass unsere  Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
die  Jahresrechnung  den  gesetzlichen  Vorschriften  und  ihrer  Auslegung  durch  den  IDW  RS
HFA 14.

Wir erteilen diese Bescheinigung auf Grundlage des mit dem Verein geschlossenen Auftrags,
dem,  auch  mit  Wirkung  gegenüber  Dritten,  die  beiliegenden  Allgemeinen
Auftragsbedingungen  für  Wirtschaftsprüfer  und  Wirtschaftsprüfungsgesellschaften  vom  01.
Januar 2024 zu Grunde liegen."

Berlin, den 14. Juni 2024

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez.  Fehlauer gez.  Fischl
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(An dieser Stelle endet die Wiedergabe der Bescheinigung.)“ 
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Den  vorstehenden  Prüfungsbericht  erstatten  wir  in  Übereinstimmung  mit  den  deutschen
gesetzlichen  Vorschriften    unter  Beachtung  des  IDW  Prüfungsstandards:  Grundsätze
ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Eine  Verwendung  der  oben  wiedergegebenen  Bescheinigung  außerhalb  dieses
Prüfungsberichts  bedarf  unserer  vorherigen  Zustimmung.  Bei  Veröffentlichungen  oder
Weitergabe  der  Jahresrechnung  in  einer  von  der  bestätigten  Fassung  abweichenden  Form
bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unsere Bescheinigung zitiert
oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Berlin, den 14. Juni 2024

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Fehlauer Fischl
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

6.1 Jahresrechnung und Bescheinigung

6.1.1 Einnahmen- und Ausgabenrechnung

6.1.2 Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023

6.1.3 Anhang zur Vermögensrechnung und Einnahmen- und
Ausgabenrechnung des Jahres 2023

6.2 Allgemeine Auftragsbedingungen





Anlage 6.1.1

6.1.1 Einnahmen- und Ausgabenrechnung zum 31. Dezember 2023



Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DeZIM e.V., Berlin

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung Jahr 2023 Vorjahr (2022)

in € in €

13.234.510,86 12.946.203,79

Zuwendungen Institutsaufbau/institutionelle Förderung 4.823.700,00 4.833.000,00

Einnahmen aus der Auftragsforschung und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb 306.810,18 102.594,65

Zuwendungen Förderprojekte 8.067.355,69 8.000.195,36

Sonstige Einnahmen 36.644,99 10.413,78

./. 13.018.366,22 12.415.081,26

Personalausgaben 8.786.662,82 7.220.406,68

Mietausgaben 487.810,84 469.647,37

Sonstige Sachausgaben 2.594.111,43 3.503.608,23

Ausgaben für Umbauarbeiten 26.830,67 128.631,82

Ausgaben für die Rückzahlung erhaltener Fördermittel 324.466,29 418.719,48

Ausgaben für Dienstreisen 121.579,05 106.619,28

Zahlungen an Weiterleitungsempfänger 676.905,12 567.448,40

= 216.144,64 531.122,53

0,00 0,00

./. 85.434,43 185.667,85

= -85.434,43 -185.667,85

130.710,21 345.454,68

+ 1.332.490,79 987.036,11

= 1.463.201,00 1.332.490,79

Berlin, den 14. Juni 2023

Prof. Dr. Naika Foroutan Prof. Dr. Frank Kalter Volker Knoll-Hoyer

Verminderung/Erhöhung des Finanzmittelfonds (c) = (a) + (b)

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (d)

Finanzmittelfonds am Ende der Periode (e) = (c) + (d)

Einnahmen aus laufender Tätigkeit

Ausgaben aus laufender Tätigkeit

Einnahmenüberschuss aus laufender Tätigkeit (a)

Einnahmen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens

Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen

Ausgabenüberschuss aus der Investitionstätigkeit (b)
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6.1.2 Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023



Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DeZIM e.V., Berlin

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023

Bezeichnung Jahr 2023 Vorjahr (2022)

in € in €

Vermögensgegenstände 2.005.209,35 1.736.429,83

Sachanlagen 199.695,62 233.229,56
Zahlungsmittel 1.463.201,00 1.332.490,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 240.808,09 69.204,84
Übrige Vermögensgegenstände 101.504,64 101.504,64

Eigenkapital und Schulden 827.863,02 648.285,27

Verbindlichkeiten aus institutioneller Förderung 118.283,42 257.871,01
Verbindlichkeiten aus Projektförderungen 619.851,38 279.204,68
Übrige Verbindlichkeiten 89.728,22 111.209,58

Reinvermögen/Eigenkapital 1.177.346,33 1.088.144,56

Berlin, den 14. Juni 2023

Prof. Dr. Naika Foroutan Prof. Dr. Frank Kalter Volker Knoll-Hoyer
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6.1.3 Anhang zur Vermögensübersicht und Einnahmen- und Ausgabenrechnung
des Jahres 2023



Anhang zur Vermögensübersicht und Einnahmen- und Ausgabenrechnung des Jahres 2023 

 

 

14 Juni 
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6.2 Allgemeine Auftragsbedingungen



1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beru ichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verp ich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungsp ichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung  nden
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beru ichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beru icher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verp ichtet.

(2) Die Verwendung beru icher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) O enbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beru ichen Äußerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beru ichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigep icht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verp ichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigep icht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung
 ndet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der
Anspruch desAuftraggebers aus dem zwischen ihm und demWirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzp icht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

A
lle
R
e
ch
te
vo
rb
e
h
a
lte
n
.
O
h
n
e
G
e
n
e
h
m
ig
u
n
g
d
e
s
V
e
rl
a
g
e
s
is
t
e
s
n
ic
h
t
g
e
st
a
tt
e
t,
d
ie
V
o
rd
ru
ck
e
g
a
n
z
o
d
e
r
te
ilw
e
is
e

n
a
ch
zu
d
ru
ck
e
n
b
zw
.
a
u
f
fo
to
m
e
ch
a
n
is
ch
e
m
o
d
e
r
e
le
kt
ro
n
is
ch
e
m
W
e
g
e
zu
ve
rv
ie
lfä
lti
g
e
n
u
n
d
/o
d
e
r
zu
ve
rb
re
ite
n
.

©
ID
W
V
e
rl
a
g
G
m
b
H
·
Te
rs
te
e
g
e
n
st
ra
ß
e
1
4
·
4
0
4
7
4
D
ü
ss
e
ld
o
rf
.
5
0
3
4
1
/1

50341
01/2024Lizensiert für/Licensed to: Rödl & Partner | 5480268



(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen P ichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betre enden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren
P ichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer P ichtverletzung ohne
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
P ichtverletzung, wenn die betre enden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oderGesundheit sowie bei Schäden, die eineErsatzp icht desHerstellers
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im
Lagebericht oder an anderer für die Ö entlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verö entlichte Rechtsprechung und Verwaltungsau assung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer-
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
p ichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. MehrereAuftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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